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I  mu und Crispinianus wurden auch von Heinrich MichaelBuch, gewöhnlich der gute Heinrich genannt, der IMm Jahrhundertelebte und ehr ſegensreich wirkte, 3u Schutzheiligen der bon ihm E·
ſtifteten Bruderſcha der Schuſtergeſellen auserwählt. Dieſe Ver⸗
einigung der Schuhmacher⸗Brüder (frères cCordonniers), die viel
Ute ſtiftete, kann als die Vorläuferin unſerer Geſellenvereine an  —geſehen werden.

Paſtoral⸗Fragen und 2  Jälle.
(Iſt ein Dienſtbote reſtitutionspflichtig, der den

Schaden ſeines Dienſtherrn nicht verhindert
Arnold, ein Ußerſt gewiſſenhafter Diener einer größeren Herrſchaft,
konnte oft bemerken, daß der In demſelben Hauſe bedienſtete Koch
die herrſcha adurch betrog, daß der mit dieſem Im Einvernehmen
ſtehende Kaufmann alle Qaaren um ein bedeutendes oher an
ſchlug In vorgerückterem Alter, als ereits bei einer anderen
errſcha diente, entdeckte endlich Arnold die ihn längſt chon be
unruhigende ewiſſensangſt im Beichtſtuhle, Uchte jedoch das Ver⸗
ſchweigen jene etruges amit 3u begründen, daß - Im Falle einerDDDDNCTCTCINKR Anzeige ſeinen Kameraden vielleicht unfähig gemacht ätte, eine zahl  2
reiche Familie ernähren, und ELr noch azu ein entſetzliches Ge⸗
witter des Haſſe und Zornes auf ſich ſe geladen Aben würde.
Der Beichtvater El Arnold nicht bloß ſehr ern zurecht, ondern
Tklärt auch, die Losſprechung nicht rüher geben zu können,
bevor das Beichtkind nicht entweder Anzeige erſtattet oder ſe den
Schaden erſetzt aben würde War dies Urtheil 3u billigen? V

ſt
Arnold unter einer ſchweren Uunde zur Anzeige, und Im Falle dieſe
unterbliebe, zur Reſtitution verpflichtet?

Wie der gon lib III 11. 344 ehrt, ind mehrere
Auktoren der Meinung, die tener einer elen für einen
von thren Kameraden oder den ausleuten verübten Schaden
probabilius nicht verantwortlich, nicht vd die beſchädigte
Sache ihrer beſonderen anvertraut war; wohl aber mußten
ſie für einen, mit ihrem Wiſſen von Auswärtigen zugefügten
Schaden einſtehen, 3 SUub OHerE restitutionis. Auf die
gezogene rage antwortet Gury (de iust. t lure II 691.) „Affir-
mative. Ut Videtur, 81 agatur de damno Ilato ab extraneis.“
Ballerini ingegen emer In der ote VOV „Vidétur“ 6.
Thomae sententia. VOX St opinantis. Deshalb habe Ul jeden⸗
alls auch das Wort „Probabilius“ In dieſem Sinne gebraucht.
Zwar habe ich ugo der Meinung dreier Auktoren Oto, Navarr.
Leß.), die ſich für die Verantwortlichkeit ausſprechen, angeſchloſſen,
habe aber keineswegs in Abrede geſtellt, daß auf der anderen ette
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ebenſoviele Theologen ſtehen (Mollina, Rebell Azor. Bonac.) und
H-i olge deſſen dürfe ein Beichtvater die Reſtitution nicht urgieren.Freilich önnte nan dieſer Meinung Ballerini's die unleugbare That⸗ſache entgegenhalten, daß die sententia affirmativa. beſonders ſeitdem h Alphons, bei weitem mehr Vertreter 3⁴

E, als die negative,während ſich die eiden Meinungen zur Zeit Lugo's ziemlich gleichgegenüber tanden Allein dies auch zugegeben, iſt dennoch ebenſounleugbar, daß der Grund, auf den ich die affirmative Sentenzſtützt, durchaus keinen Anſpruch auf videnz machen kann; denn
el eS Sohald die Diener In eine Familie aufgenommen werden,
ſo „ſcheinen“ ſie ſich der Pflicht zu unterziehen, das bh der
Familie Auswärtigen gegenüber 3u wahren und zu vertheidigen. Ein
Ausdruck aber, wie „ſie ſcheinen,“ eutet offenbar daraufhin, daß genannte Theologen In der Feſtſtellung jener Pflicht keines
wegs von einem icheren Urtheile geleite ſind, 10 daß ſie ſe den
Ausdruck 3u mildern und entkräften verſuchen. IM Allgemeinen
iſt zwar nich geſagt, censentur (Censentur Obligationem suscipére)und videntur ſei dasſelbe, hier jedoch mn dieſem Falle geht C8 ohneZweifel auf dasſelbe hinaus.

Geſetzt aber auch, genannte Pflicht ſei unſtreitig ge  IB, ⁰ iſtami immer noch nicht geſagt, ſie ſei mehr als eine licht der
und Anhänglichkeit, ſie ſei auch eine ch ti Spflicht,

die das restitutionis mit ſich bringt Zudem aben auch die
Diener beinahe ausnahmslos nich da geringſte Bewußtſein von
einer ſo ſtrengen Pflicht und deren Folgen, ſie nicht etwa
ſelbſt durch ihre chwer ſündhafte Schuld inen Schaden erurſa
haben, oder nicht durch große Nachläſſigkeit von threr Seite
ein Familiengut In fremde Hände gerathen oder den Elementen zur
eute gefallen iſt Andererſeits ird ſich Qaum eine be
rechtigt fühlen, einen iener bloßer Nichtverhinderung des
Schadens zur Reſtitution verhalten, obgleich ein ſo Verfahren,eine derartige Nachläſſigkeit, beſonders venn dieſe groß war, Grund
genug dafür ietet, den iener wegen Unzuverläſſigkeit, wegen he⸗
gründeten Verdachtes der Untreue aus dem Hauſe zu entfernen.

Um alſo auf Unſeren rno zurückzukommen, ſo iſt ſeine
Reſtitutionspflicht keineswegs erwieſen Ind darum auch nicht aufzu⸗
egen Er verhielt ich zum Schaden als ein negative Pe-

Nun aber „Ut negative C  8 20 restitutionem teneatur,
est. Ut damnum NI gravi ineommodo impedire potuerit“

(Lig. 573) Das vorausſichtliche n der Familie des Anzu⸗
zeigenden und deſſen große Erbitterung In zudem zweifelsohne ein
STaVE incommodum. Endlich auch für den Fall, daß Arnold
erſatzpflichtig wäre und daß für ihn aus der Anzeige kein Srave
incommodum erwachſen ürde, ſo könnte ihn auch n
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zweiter Linie zum Schadenerſatz verpflichten, da hiezu vor An deren
die CanuSaE PoOsitivae und erſt His deficientibus die CauSaE IIEHAtivae verbunden ind Die Verweigerung der Abſolution Par dem
zufolge nich gerechtfertigt, und Irnold nur vielleicht, wenn
thunlich und die Betrügereien auch jetzt noch fortgeſetzt wurden,geheim die Herrſchaft aufmerkſam machen können, was um ſo leichtermöglich war, da durch eine längere Abweſenheit vom früheren Hauſeder Verdacht der Anzeige nicht mehr auf ihn gefallen wäre und
darum auch von der Rache des Betrügers Ni mehr zu ürchtengehabt 0

Raab P Sebaſtianus Soldati, 0 ArD. disé.
Lector der Theologie.

II Uundner in Wohlthätigkeits⸗Stiftungen.)In einer beſteht eine Wohlthätigkeitsanſtalt, In welcher 7alte und gebrechliche Leute für den Reſt ihres Leben unentgeltlicheVerpflegung und Unterkunft finden Jedoch beſagen die Statuten
der Stiftung, daß alle Vermögen, welches die Pfründner beim Ein⸗
T In die IN  0 beſitzen, Eigenthum der Anſtalt werde u
rlangt die Aufnahme in dieſe Anſtalt, behält aber eine Summe
von 500 Ar ſich zurück, die ETL bei ſeinen aAarmen Anverwandten
hinterlegt. kit dieſem uUnterſtützt EL theils eine armen Ver
wandten, heils erſchafft ELr ſich Amt eine beſſere 0 und be
ſtimmt, daß nach ennem ode ihm ein beſſeres, ſeinem früherenStande entſprechendes Begräbniß beſorgt nd Meſſen für ſeineSeelenruhe geleſen werden ollen. Nach ſeinem bald eintretenden
ode erfüllten die Anverwandten den Willen des Verſtorbenen betr
des Leichenbegängniſſes und der Seelenmeſſen und behalten dann,
was von den 500 M noch übrig iſt, für ſich zurück. Bisher hatten ſie
bona fde gehandelt. Nach einiger Zeit kommt ihnen aber doch Be
denken, ob ſie auch richtig gehandelt hätten und ſie fragen den Beicht⸗
ater um Rath ES rag ſich un

Titus unrecht gehandelt, indem ſich Geld zurůü  —
behielt und ber dasſelbe nach ſeinem Beliehben verfügte?

ind die Verwandten reſtitutionspflichtig und mM wie weit?
Die Löſung des Caſus hängt von der Beantwortung der Vor

frage ab, ob das Statut der Wohlthätigkeitsſtiftung, daß Ver
mögen des aufgenommenen Pfründners der iftung zufalle, Iimewiſſen jJustitia verpflichte oder nicht Die ntwor aber hängt
ihrerſeits wieder von dem vernünftiger Weiſe präſumirten Willen
des 1  Er oder auch von der rechtmäßigen, von der Stiftsver⸗
waltung wenigſtens ſtillſchweigend geduldeten Gewohnhei ab Ab
geſehen von beſonderen Ausnahmsfällen, die aber doch erſt Con
ſtatieren wären, iſt wohl Folgendes die richtige ntwor Nach dem


